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Norm

AuslBG §2 Abs4;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

AVG §45 Abs2;

GmbHG §15;

Rechtssatz

Ausführungen zur Schlüssigkeit der Beweiswürdigung der belBeh, die annahm, daß die Geschäftsgründung durch den

Bf, den späteren handelsrechtlichen Geschäftsführer der betre=enden GmbH, nur zum Schein erfolgte, um die

Beschäftigung von Ausländern für Handwerksarbeiten in Österreich zu ermöglichen; der Bf unterließ es darzutun, daß

die Ausländer tatsächlich ihre Gesellschaftsrechte wahrnehmen (Hinweis EB E 25.6.1996, 95/09/0102).
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